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Vernehmlassung zur Streichung von Art. 190 BV - Verfassungsgerichtsbarkeit 

 

Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme, die wir gerne wir folgt wahrnehmen: 

Die SP Schweiz unterstützt den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, Art. 190 BV ersatzlos zu 

streichen, voll und ganz. Die Bundesverfassung steht in der bundesstaatlichen Normenhierarchie 

über den Bundesgesetzen. Es ist deshalb stossend, dass lediglich die völkerrechtlich garantierten 

Grundrechte die Anwendung von Bundesgesetzen hindern können, nicht aber die übrigen 

verfassungsrechtlichen Bestimmungen.  

Wie im Bericht der Kommission ausgeführt, haben sich seit dem Entscheid des Verfassungsgebers 

von 1874, die Bundesgesetze gegen eine Verfassungsmässigkeitskontrolle durch das Bundesgericht 

zu immunisieren, die Verhältnisse stark verändert. Heute sprechen eine Reihe von Gründen eindeutig 

dafür, die Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesgesetze auszudehnen:  

• Ende des neunzehnten Jahrhunderts wurden die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger vor 

allem durch kantonale Gesetze beschränkt, die allenfalls verfassungswidrig sein konnten. 

Seither hat sich inhaltlich betrachtet das Schwergewicht der Gesetzgebung zum Bund 

verlagert. Der Ausschluss der Bundesgesetze von der Verfassungsgerichtsbarkeit schränkt 

deshalb den Rechtsschutz der Bürger heute viel stärker ein als damals.  

• Bestimmungen von Bundesgesetzen können sich in speziellen Anwendungsfällen oder 

wegen veränderten Rahmenbedingungen als verfassungswidrig erweisen. Die Bundes-

versammlung ist nicht in der Lage, alle diese Situationen im Voraus zu erkennen.  

• Die Erfahrungen mit der Überprüfung von kantonalen Gesetzen belegen, dass das Bundes-

gericht die nötige Zurückhaltung walten liess und nicht die Rolle eines politischen 

Entscheidungsträgers übernahm. Es darf aber auch festgestellt werden, dass das 

Bundesgericht durch seine Verfassungsrechtsprechung gegenüber den Kantonen 
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Entwicklungen mitgeprägt hat, die heute allgemein als positiv eingeschätzt werden, zum 

Beispiel im Bereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit oder der Meinungs- und 

Informationsfreiheit.  

• Während das Handeln des Gesetzgebers von der politischen Aktualität bestimmt sein kann, 

hat der Verfassungsrichter die auf Langfristigkeit angelegten Grundwerte der Verfassung, wie 

sie namentlich in den Grundrechten enthalten sind, wahrzunehmen. Er trägt dazu bei, dass 

sich die Rechtsordnung im Sinne der Grundrechte entwickelt. Das Modell sich gegenseitig 

ergänzender und beschränkender Gewalten entspricht dem schweizerischen Verfassungs-

verständnis besser als die Vorstellung einer streng logischen Trennung zwischen dem 

Gesetzgeber, der Recht schafft, und den Gerichten, die bloss den gesetzgeberischen Willen 

nachvollziehen.  

• In Bezug auf die Menschenrechte der EMRK ist die Verfassungsgerichtsbarkeit gegenüber 

Bundesgesetzen schon heute Praxis. Diese Praxis kann nicht aufgegeben werden. Sonst 

würde die Beschwerde ans Bundesgericht in solchen Fällen zum Leerlauf vor dem Gang 

nach Strassburg. Ausserdem müsste das Urteil des Bundesgerichts später eventuell noch 

nach Artikel 122 BGG in Revision gezogen werden. Indem heute die EMRK den Massstab für 

die faktisch bestehende Überprüfung von Bundesgesetzen im Anwendungsfall bildet, erfährt 

die Bundesverfassung eine Abwertung. Oberste Richtschnur für die rechtsetzenden und 

rechtsanwendenden Behörden der Schweiz sollte in erster Linie die Bundesverfassung sein.  

 

Die SP teilt auch die Meinung der Kommission, dass die akzessorische Kontrolle von allen 

rechtsanwendenden Instanzen in einem diffusen System vorgenommen werden soll. 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DER SCHWEIZ 

 

      

 

Christian Levrat  Carsten Schmidt 
Präsident Politischer Fachsekretär 


